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• Geförderte Machbarkeitsstudie inkl. Planung LP 1-4 

(BAFA Wärmenetzsysteme 4.0) 

• Antrag: 22.04.21 Zuwendungsbescheid: 15.10.21

• Kaltes Nahwärmenetz

• Auskopplung von Wärme aus Kläranlage Oelde 

• Erdwärmenutzung durch Geothermie-Bohrungen

• 100 Anschlussobjekte

• Mit der Erstellung der Studie wurde das Ingenieurbüro Bode beauftragt

• Fertigstellung der Studie in Kürze geplant

WEITKAMP II OELDE

Kalte Nahwärme – Weitkamp II Oelde
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Modul II: 40-50 % Förderquote → ~ 2,5 Mio €

Auszug aus der Förderrichtlinie:

Da im Förderprogramm Wärmenetzsysteme 4.0 ein systemischer Ansatz verfolgt wird, werden keine 
Einzelmaßnahmen wie der Bau eines Wärmeerzeugers oder die Verlegung von Rohrleitungen 
gefördert, sondern der Neubau oder die Transformation von vollständigen Wärmenetzsystemen. 

3.1.7 Abnahmestelle

Die Abnahmestelle ist der Punkt, an dem das Wärmenetz endet und die Wärme an den 
Wärmekunden übergeht. Dies können physikalisch Übergabestationen/Wärmepumpen oder auch 
Speicher sein. […]Hier zählt dann der Punkt, an dem die für den Endkunden relevante Wärmemenge 
messtechnisch erfasst und abgerechnet wird.

1. Die Wärmeerzeuger (dezentrale Wärmepumpen) befinden sich im Eigentum des 
Wärmenetzbetreibers. 

2. Den Kunden wird nutzbare Wärme zu Verfügung gestellt, d.h. das Temperaturniveau muss 
für Heizzwecke nicht angehoben werden. 

3. Die Kosten für den Strombezug der Wärmepumpen trägt der Wärmenetzbetreiber.

BUNDESFÖRDERUNG WÄRMENETZSYSTEME 4.0 
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KALTE NAHWÄRME – WEITKAMP II

Kläranlage

• Ungedämmte PE Rohrleitungen, keine 

Wärmeverluste bzw. Wärmegewinne aus 

Rohrgraben

• Vorlauftemperatur 10-15 °C

• Jedes Gebäude bekommt einen Anschluss 

an das Wärmenetz und eine 

Wärmepumpe

• Wärmepumpe nimmt Temperaturhub auf 

gewünschte Vorlauftemperatur vor

• Einsatz von Ökostrom

• 1 kWh Strom = ~ 4 kWh Wärme

• Umweltwärme wird aus Abwasser 

gewonnen

• Sommerliche (passive) Kühlung möglich
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• Wärmeauskopplung aus geklärtem Abwasser 
im Abflussbereich

• Klärprozess bleibt unberührt

• Kläranlage als weiterer Wärmeabnehmer 
denkbar

• Planungssicherheit bei Sanierung / Neubau des 
Klärwerks

• Solide Datengrundlage zu Abwassermenge und 
Temperatur

WÄRMEAUSKOPPLUNG KLÄRANLAGE

Einleitung in Axtbach

Übergabe 
geklärtes 
Abwasser
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• Kanalrohr mit Wärmetauscher ca. 240 m

• Energie aus Abwasser ~ 870 kW

• Energie aus umgebenem Erdreich ~175 kW

Wärmeentzugsleistung (in Kombination mit 
Wärmepumpen) ist ausreichend um das 
Baugebiet mit Wärme zu versorgen. 

Nach jetzigem Planungsstand keine zusätzlichen 
Geothermiebohrungen nötig!

• Zusätzliche Wärmegewinne aus Rohrtrasse im 
und zum BG.

KANALROHR + ABWASSERWÄRME + GEOTHERMIE
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TECHNIKKONZEPT WEITKAMP II
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• Grundlagenermittlung ist abgeschlossen
• Wärmebedarfe wurden bestimmt
• Wärmepotential aus Abwasser ermittelt
• Energiemengen kalkuliert
• Gespräche mit Rohrleitungsherstellern zur Wärmeauskopplung aufgenommen

• Die Kläranlage bietet ausreichend Wärmepotential zur Versorgung des Baugebiets

• Energie- und Anschlusskosten im Entwurf kalkuliert

Nächste Schritte:

• Detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung

• Festlegung der Anschlussbedingungen -> hohe Anschlussquote nötig!

• Technische Auslegung und Detailplanung

• Fertigstellung Machbarkeitsstudie -> Grundlage für Antragsstellung Umsetzung (WN 4.0 Modul II)

• Rechtliche Rahmenbedingungen und Verträge

• Investitionsentscheidung Aufsichtsrat der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG

AKTUELLER STAND & AUSBLICK
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Gesamtinvestition für Wärmetauscher, Wärmenetz, Druckhaltung, 

Steuerung, Wärmepumpen inkl. Installation & Planung 5,0 Mio €

Förderquote Wärmenetzsysteme 4.0 BAFA: 40-50 % 2 - 2,5 Mio €

Investition abzgl. Förderung und Sonderzahlungen ~1,0 Mio €

Baukostenzuschuss, Hausanschluss 

und Wärmepumpe je EFH: ~14.000 €

INVESTITIONSBEDARF - ENTWURFSPLANUNG
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• Bei 100 % Anschlussquote!

WÄRMEKOSTEN – ENTWURF 

Nettopreise
Grund- und Messpreis 500,00 €/a
Arbeitspreis 9,46 Ct/kWh

Gesamtkosten 
EFH 
Wärmebedarf: 5.850 kWh/a 
Anschlussleistung: 7kW

1.053,41 €/a
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• Investitionsentscheidung bedarf der Zustimmung des AR der Stadtwerke Ostmünsterland

• Grundstück für Technikgebäude z.B. im Bereich Regenrückhaltebecken
• Optische / Technische Vorgaben, Fertiggarage, Container, Bauwerk, unterirdisch…

• Technikraum & Platz für Pufferspeicher auf dem Gelände der Kläranlage

• Gestattungsvertrag für Wärmeleitungen; Wegerecht

• Anschluss- & Benutzungsverpflichtung
• Privatrechtlich über Kaufvertrag + Grunddienstbarkeit
• Über Satzung

• Mindestanzahl von 100 Anschlussnehmer für Förderung über BAFA Wärmenetze 4.0

OFFENE PUNKTE
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• Stromlieferung an Dritte: Anlagenbetreiber liefert Strom an SO

• Zusätzlicher Stromliefervertrag zwischen Anlagenbetreiber und Verbraucher ( SO) nötig.

• Höherer Installationsaufwand ( 3 Zähler + Steuereinrichtung für Unterbrechbarkeit der WP) ~ +500€

• Höherer Platzbedarf für Zählerschrank

• Weiterer Zähler nötig: 25 €/a Messpreis + Abrechnungskosten

• In der Heizperiode kaum PV-Strom zum Eigenverbrauch verfügbar

• Wärmepumpenstrom wird geringer vergütet (Sonderabkommen WP)

• Hoher Verwaltungs- und Abrechnungsaufwand muss eingepreist werden

• PV-Stromlieferung an Wärmepumpe: Einmalkosten 500-600 € zusätzlicher Grundpreis 50-70 €/a

• Förderbedingungen WMS 4.0 lassen die vollständige Strombelieferung durch den Wärmeabnehmer 
nicht zu. 

PV-STROMNUTZUNG FÜR WÄRMEPUMPE
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DANKE FÜR 
IHRE AUFMERKSAMKEIT.
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VORGESEHENES ANSCHLUSSSCHEMA

Z1

Strom Verteilnetz

Z2

UV

Wärmepumpenzähler 
Belieferung durch SO

Betrieb und 
Strombezug 
durch SO

Unterverteilung WP

Allg. Stromzähler
Haushaltsstrom

Anschluss kalte 
Nahwärme

WMZ

Eigentums- & 
Liefergrenze
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VORGESEHENES ANSCHLUSSSCHEMA MIT PV

Z1

Strom Verteilnetz

Z2

UV

Wärmepumpenzähler 
Belieferung durch SO

Betrieb und 
Strombezug 
durch SO

Unterverteilung WP

Allg. Stromzähler
Haushaltsstrom

Anschluss kalte 
Nahwärme

WMZ

Eigentums- & 
Liefergrenze

PV-Anlage (ggf. mit Speicher) mit 
Eigenverbrauch und Überschusseinspeisung

Zweirichtungszähler erfasst Bezug und 
Einspeisung
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VORGESEHENES ANSCHLUSSSCHEMA MIT PV UND 
LIEFERUNG AN WÄRMEPUMPE

Z1

Strom Verteilnetz

Z2 UV

Erzeugungszähler

Betrieb und 
Strombezug 
durch SO

Unterverteilung WP

Allg. Stromzähler
Haushaltsstrom

Anschluss kalte 
Nahwärme

WMZ

Eigentums- & 
Liefergrenze

PV-Anlage (ggf. mit Speicher) mit 
Eigenverbrauch und Überschusseinspeisung

Zweirichtungszähler erfasst Bezug und 
Einspeisung

Zusätzlicher Zähler + Zählerplatz erforderlich

Teilweise Belieferung von Anlagenbetreiber 
an SO (Stromlieferung an Dritte)

Keine Priorisierung der Stromnutzung 
möglich!

Hoher Strombedarf durch WP im Winter, 
wenn wenig Ertrag von PV kommt.

Z3
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PV-ERTRAG UND STROMBEDARF DER WÄRMEPUMPE
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ZUSÄTZLICHE NUTZUNG DES PV-ERTRAGS FÜR DIE 
WÄRMEPUMPE
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• Durchschnittlich 349 m³/h bei 
14,7 °C verfügbar

• Bei 3 K: 1.200 kW Wärmeleistung

• Bei Niedrigabfluss (200 m²/h) ~ 
696 kW

AUSWERTUNG ABFLUSSDATEN KLÄRWERK
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• Wärmebedarf 1,27 GWh/a

• Gesamtheizleistung: ~ 1.000 kW

• Bei 100 % Anschlussquote und 100 % 
Gleichzeitigkeit

BEDARFS- UND HEIZLASTERMITTLUNG
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EINFLUSS DER EINLEITUNG IN AXTBACH
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• 270-630 € (brutto) jährliche Einsparung 

• Strompreisänderungen fließen über 
Preisänderungsklausel mit ein und werden an 
Abnehmer weitergegeben

VOLLKOSTENRECHNUNG 
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• Variante 1: Klausel im Grundstückskaufvertrag nebst Grunddienstbarkeit:

• Bindungswirkung:

• Gegenüber dem Erstkäufer

• Gegenüber späteren Grundstückseigentümern

• Nahezu alle Grundstücke im Eigentum der Gemeinde

• Ggf. Einschränkung beim Benutzungszwang

• Juristische Angreifbarkeit: Bindungsklauseln in Grundstückskaufverträgen einer Gemeinde 

grds. zulässig (Wettbewerbs- und Kommunalrecht)

• Außenwirkung: eher gering

• Aufwand: Ratsbeschluss

BINDUNG GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER
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• Variante 2: gemeindliche Satzung zum Anschluss- und Benutzungszwang

• Bindungswirkung:

• Erfassung aller Grundstücke

• Ausnahmen für Bestandsgebäude – nicht relevant

• Ausnahmen für erneuerbare Energien

• Juristische Angreifbarkeit: Normenkontrollklage gegen Satzung

• Außenwirkung: öffentliche Bekanntmachung der Satzung (§ 7 Abs. 4 GO)

• Herstellung von Publizität bereits durch Verfahren zum Erlass der Satzung

• Negative Wirkung der Begrifflichkeiten („Zwang“)

• Aufwand: Verfahren zum Erlass einer Satzung

BINDUNG GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER
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• Festlegung Benutzungszwang: vergaberechtlich wenig bedenklich

• Abschluss Wegenutzungsvertrag: geringes vergaberechtliches Risiko

• Eingreifen Vergaberecht grds. denkbar

• maßgeblich: welches Risiko trägt das Versorgungsunternehmen – ist das Risiko gering, wird 

Vergaberecht nicht greifen

• keine Gerichtsentscheidungen

• in der Praxis vielfach keine Ausschreibung

VERGABERECHTLICHE ASPEKTE VAR. 1
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PRIVATKUNDEN WP-TARIF


